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Auf ~e ~~ra€B'der AbgQS abi n g e ~ und Genoßsen, botreffend 

die Verkehrsunfälle bE'li den Öste:::-reichischen B1ll'ldesbahnen, teilt Bundes­

minister für Verkeh:::' und verstaatli:::hte Betriebe Dipl,,-Ing~W a 1 d-

b run n e::, ~,?i;~~.gendes mitg 

UZu den in der .k1frage e.ngefÜhrtenEisenbahnunfä,11enmöchteich 

zunächst bemerk$n j dass die Unfä~le ·in Langenwang und'Murzzuschlag seiner­

zeit rür die Öffentlichkeit eingehend dargestellt worden $ind, sodass auf 

die damals getroffenen Massnahmen wohl nicht mehr besonders eingegangen, 

werden muss .. 

Was den Unfall in Attnang-Puchheim vom l3.Juli 1952 betr:::'ift, e~ 

scheint festgestellts dass der beteiligte Lokomotivführer den Dienst a.rn 

salben Tag um 2.41 Uhr angetre-ten hat. Dem Dianstantritt ist eine Ruhezeit 

von 23 Stunden 11 Minuten vorausgegangen, die der Genannte .jedooh schuld": 

hafterweise nicht zum AusJ:'Uhen und zur Vorbereitung auf den Dienst benützt 

hato Der LOkomotivführer, dessan Dienstleistung bis zu dem in Rede .stehenden 

Vorfall einV1andfl~ei war, ist dafür allein veran'twoJ:'tlich und. wurde unver­

zügliCh vom Die-ns.t abgezogen., Das Dienststrafve!'fahren gegen ih..'i ist bere1~8 

eingeleitet und die Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet worden, 

Anlangend den tief bek1agenswert~n Unfall in Rieflau am 15~Juli 1952 
bedauere ich mit Rücksicht auf das schwebende -Gerichtsverfahren im gegen­

wärtigen Zeitpunkt kei.'>'}e näheren Mitteilungen machen zu können~ So viel ka.nn 

jedoch gesagt werden; dass sowohl der Fünrer als auoh der Heizer der Ver­

sohublokomoti'Ve~ die den Zusammenstoss herbeigeführt hat, vor Antritt ihres 

.D~enstes die vorgeschriebene Ruhezeit gehabt haben und dass sie hinsiqhtlich 

der Befahrung des Gleisdreieokes in Hieflau als streckenu.~~dig,anzusehen 

sindl' 

Beim Unfall auf der Semmer:lngstrecke a.m 16. Juli 1952 war ke.inerlei 

Personalversohulden fGstzustellen" Die Reihung des leichten Gepä,ckwa.gens 

zwise~en der Lokomotive und den sohweren na.chfolgenden neuen Talbotwagen 

entspri~ht den seit j e geha:c~dhabten Reihungsbestimmungen der Verkehrsvor.­

schrifts denen zufolge d8T Ge:9iiolcvlagen bei Güterzügen grundsätzlich hinter 

der Lokomotive einzureihen ist., Es war auch bei diesem nicht ausschliesslich 

durchgehend gebremst-en Zug die Besetz\l,ng der Handbremsen in ausreichendem 
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Masse durßhge~ührt worden. Obwohl die Fahrt mit besonde~er Vorsicht ausge~ 

fUhrt;;;; sie erfolgte mit 8 km Stundengesohwindigkeit - und das Anhalten 
an einer bestimmten Stell~wallen beteiligten Bediensteten bekanntgegeben 

wvrden war, kam die Entgleisung des Gepäckwagens durch das unmittelbare 

Aufeinanderfolgen feuohter Sohie~en im Tunnel und trockener Schienen 

ausserhalb desselben zusta.nde, wobei der Gleisbogen und. das Gefälle von 23 100 
noch besonders ungünstig einwirkten. Der bei diesem Unfall entstandene 

Sacl?,sehaden beträgt keineswegs, wie in der Anfrage ange~eben ist, 2 Millionen 

Schilling, sondern weniger als 150,000 S. 

Ich m80hte nicht unte~lassen darauf hinzuweisen, dass die Verkehrs­

mittel, Einrichtungen und Streokenausrüstungen der Österreichisohen Bundes­
bahnEln heute nooh in erheblichem Umfange an den Folgen der Uberbeanspruchullg, 

Vernachlä~si~ sowie der unmittelbaren Schädigungen q.uroh den letzten Krieg 

leiden, wenngleioh die Verwaltung der österreichischen Bundesbahnen seit 

Kriegsendeunablässig um die systematische Beseitigung dieser Sohäden be­
müht ist, welohe Bemühungen allerdings anfä.nglich duroh Matarial-, in der 

Folge'durch Geldknappheit stark behindert gewesen warep bzw, sind. Dennooh 
. ' I 

gesohieht auf allen Gebieten das Möeli mate, um die Verkehrssioherhei t 
zu .«ewährleisten. Auch hinsiohtlioh der Disz,iplin der Verkehrsbediensteten 

wird mit allem Naohdruck darauf hingewirkt,dass dieses Personal den 

Sioherheitsvorsohriften vollkommen entspricht. 

Di~ Verkehrssioherheit ist durch die technisohen Einrichtungen 

der Österreiohisohen Bundesbahnen in jenem Umfang gegeben, wie sie bei den 

übrigen europä.ischen Eisenba~enbesteht.. Dies gilt insbesondere für 

Signal;' und Sicherungsanlagen, die sich auf der gle:i.chen Höhe technischer 

Vollkommenheit befinden, wie etwa die der Deutschen Bundesbahn. Alle in 

Betraoht kommenden Signal- und Si cherungsanl agen werden laufend überprüft, 

auftretende Mängel sofort behOben, und es ist kein einziger Fall zu ver­

zeichnen, in welchem durch das Niohtfunktionieren einer solchen Anlage 

ein folgensohwerer Unfall herbeigeführt worden ist." 

"'-il-.~'" 
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B e rio ht i g un g 

In de~ von uns Am 26.Juli 1952 veröffentliohten Anfrage~ 

beantwortung 60 13., des Bundesministers für Verkehr und verstaat­
zU 541_ 

lichte Betrie.be,betreffecM die Verkehrsunfälle bei den österreiohischen 

:Sundesbalmen8 ist ein bedauerlidhes Versehen unterlaufen. 

Im 4e Absatz, beginnend mit den Worten1 "Anlangend den tief 

beklagenswerten U~all in Hieflau ••• ", soll es. in der vorletzten Zeile 

statt "streokenunkundig" "streckenkundig" heiesen. Dieser Satz hat 
'somit zu lauten: r~oviel kann jedooh gesagt werden, dass sowohl der 

, . . 

Führer als auoh d~rHeizer der Versohublokomotive, die den Zusammenstoss 

herbeigeführt nat, vor Antritt ihres Dienstes die vorsesohriebene Ruhe­

zeit gehabt haben und dass sie hinsichtlioh der Befahrung des Gleis-

ilre1eokes in Hieflau als' streokenkundig anZ-usehen sind. tt 

.. -.--.-
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